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Änderungsübersicht 

Lfd. 
Nr. geänderte Paragraphen 
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eingefügt 
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26.03.1996 ABl. 1996 S. A 101 
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Verwaltungsstrukturgesetz (Art. 9) 02.04.2006 ABl. 2006 S. A 51 

4. 3 geändert, 
eingefügt 

Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchli-
chen Mitarbeitergesetzes 

11.04.2011 ABl. 2011 S. A 62 

5. 2, 20 geändert Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchlichen 
Mitarbeitergesetzes und des Landeskirchlichen Mitarbei-
terergänzungsgesetzes (Art. 1) 

16.11.2014 ABl. 2014 S. A 287 

6. 1, 3 a, 4 geändert, 
eingefügt 

Fünftes Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchli-
chen Mitarbeitergesetzes (Art. 1) 

18.11.2019 ABl. 2019 S. A 354 

 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat 

mit der nach § 49 Absatz 1 der Kirchenverfassung erforderlichen Mehrheit das 

folgende Kirchengesetz beschlossen: 
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ABSCHNITT I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Grundlagen des kirchlichen und diakonischen Dienstes 

(1) Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in 

Wort und Tat zu bezeugen. Alle Frauen und Männer, die in Anstellungsver-

hältnissen in Kirche und Diakonie tätig sind, tragen dazu bei, dass dieser Auf-

trag erfüllt werden kann. Dieser Auftrag ist die Grundlage der Rechte und 

Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie 

verbindet Anstellungsträger und Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter zu einer 

Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit. 

(2) Die kirchlichen und diakonischen Anstellungsträger haben die Aufgabe, 

ihre Dienststellen und Einrichtungen gemäß ihrer evangelischen Prägung zu 

gestalten. Sie tragen dafür Verantwortung in den Arbeitsvollzügen, den geist-

lichen Angeboten und der Organisation ihrer Dienststelle oder Einrichtung. 

(3) Die Anstellungsträger haben die Aufgabe, die Kenntnisse ihrer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter über die christlichen Grundsätze ihrer Arbeit zu vertie-

fen oder sie mit diesen Grundsätzen vertraut zu machen. Sie fördern kontinu-

ierlich die Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glaubens und des christli-

chen Menschenbildes. Dazu sollen insbesondere auch durch die Anstellungs-

träger selbst verantwortete Angebote unterbreitet werden, in denen die Entfal-

tung der Glaubensthemen im konkreten Arbeitsfeld der Einrichtung aufgezeigt 

wird. 



Landeskirchliches MitarbeiterG 3.5.1 

Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 3 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Landeskirche, ihre Kirchgemeinden, 

Kirchgemeindeverbände, Kirchenbezirke sowie die Werke, Ausbildungsstät-

ten, Einrichtungen und sonstigen Körperschaften der Landeskirche und ihre 

privatrechtlich angestellten Mitarbeiter. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt auch für alle Rechtsträger der Diakonie. Das Di-

akonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens e. V. 

verpflichtet seine Mitglieder zur Anwendung in seiner Satzung. Rechtsträger 

sind die dem Diakonischen Werk angeschlossenen rechtlich selbstständigen 

juristischen Personen des Privatrechts mit ihren Einrichtungen und Diensten. 

(3) Für das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens e. V. mit den ihm angeschlossenen Mitgliedseinrichtungen wird zur 

Regelung der privatrechtlichen Dienstverhältnisse eine eigene Arbeitsrechtli-

che Kommission gebildet. Zusammensetzung dieser Kommission und Verfah-

ren der Dienstrechtsregelung werden gesondert geregelt. Das Landeskirchen-

amt ist von allen Beratungsgegenständen zu unterrichten. 

 

§ 3 

Allgemeine Anstellungsvoraussetzungen 

(1) Die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei öffentlich-

rechtlichen kirchlichen Körperschaften darf nur auf der Grundlage eines ge-

nehmigten Stellenplanes mit einer entsprechenden für die Anstellung freien 

Stelle erfolgen. 

(2) Im kirchlichen und diakonischen Dienst darf nur angestellt werden, wer die 

dafür notwendige Anstellungsfähigkeit besitzt. Hierzu gehört, dass die oder 

der Anzustellende 

a) die besonderen Anforderungen für das Dienstverhältnis nach § 3 a erfüllt, 

b) die für die Tätigkeit erforderlichen Ausbildungsabschlüsse besitzt und 

c) den Nachweis erbringt, dass sie oder er gesundheitlich den Anforderungen 

des Dienstes gewachsen ist, soweit das aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

oder der Art der Tätigkeit erforderlich ist. 

Die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei öffentlich-

rechtlichen kirchlichen Körperschaften bedarf der aufsichtsbehördlichen Ge-
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nehmigung. Für die Anstellung in Kirchgemeinden, Kirchspielen und Kirch-

gemeindebünden sowie Kirchgemeindeverbänden gilt sie als erteilt, wenn die 

Zentralstelle für Personalverwaltung die Anstellung ohne Vorlage bei der Auf-

sichtsbehörde abschließend bearbeitet. Bei der Anstellung von Mitarbeitern im 

Verkündigungsdienst wirkt die Zentralstelle für Personalverwaltung mit dem 

Superintendenten und dem Fachberater zusammen. 

(3) Von den unter Absatz 2 genannten Voraussetzungen kann in begründeten 

Ausnahmefällen mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung abgesehen werden, 

wenn dies im Hinblick auf die vorgesehene Tätigkeit verantwortet werden 

kann. 

(4) Das Landeskirchenamt kann über die in Absatz 2 Satz 4 genannten Fälle 

hinaus die Zentralstelle für Personalverwaltung mit der abschließenden Bear-

beitung von Anstellungsvorgängen beauftragen. 

 

§ 3 a 

Besondere Anforderungen für das Dienstverhältnis 

(1) Die Auswahl der beruflich in der Kirche und ihrer Diakonie tätigen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter richtet sich nach der Erfüllung des kirchlichen 

Auftrags in seiner konkreten Ausgestaltung. Die berufliche Mitarbeit in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und ihrer Diakonie, insbe-

sondere in Verkündigung, Seelsorge und evangelischer Bildung, setzt die Zu-

gehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 

oder einer Kirche voraus, mit der die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

Sachsens in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft verbunden ist. Ausnahmen 

sind nur gemäß der Absätze 2 und 3 zulässig, jedoch nicht für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, denen Aufgaben im Pfarrdienst, der Seelsorge oder des 

kirchlichen Unterrichts, im gemeinde- oder religionspädagogischen Dienst 

oder im kirchenmusikalischen Dienst übertragen sind. 

(2) Als Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter, als Leiterinnen und 

Leiter kirchlicher Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten können auch 

Personen eingestellt werden, die Glieder einer christlichen Kirche sind, die der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist 

oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehört, wenn andere geeig-

nete Personen nach Absatz 1 Satz 2 nicht zu gewinnen sind.  

Sofern es nach Art der Aufgabe unter Beachtung der Größe der Dienststelle 

oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie des jeweiligen 

Umfelds vertretbar und mit der Erfüllung des kirchlichen und diakonischen 
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Auftrags vereinbar ist, können für die übrigen Aufgaben auch Personen einge-

stellt werden, die keiner christlichen Kirche angehören.  

Das gilt gleichermaßen für Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten und 

evangelischen Schulen, wenn der Anstellungsträger im Übrigen seiner Ver-

antwortung zur Gewährleistung der evangelischen Prägung der Einrichtung 

gemäß § 1 Absatz 2 nachkommt. 

(3) Für eine Beschäftigung im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Sachsens und ihrer Diakonie kommt grundsätzlich nicht in Betracht, 

wer aus der evangelischen Kirche oder einer der in Absatz 2 Satz 1 genannten 

Kirche ausgetreten ist, ohne die Mitgliedschaft in einer der dort genannten 

Kirchen zu erwerben, oder wenn festgestellt wurde, dass sich die betreffende 

Person durch ihr Verhalten von der Landeskirche getrennt hat. 

 

§ 4 

Fehlen von Anstellungsvoraussetzungen  

(1) Haben Voraussetzungen nach § 3 Absatz 2 bei der Anstellung nicht vorge-

legen oder fallen sie weg und ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 3 Ab-

satz 3 nicht möglich, so ist das Dienstverhältnis nach den allgemeinen Be-

stimmungen zu beenden. Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine in 

diesem Kirchengesetz genannte Anforderung an die Mitarbeit im kirchlichen 

oder diakonischen Dienst nicht mehr, soll der Anstellungsträger durch Bera-

tung und Gespräch auf die Beseitigung des Hindernisses hinwirken. Als letzte 

Maßnahme ist nach Abwägung der Umstände des Einzelfalles auch eine au-

ßerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund möglich, wenn das Hindernis 

nicht auf andere Weise (z. B. Versetzung, Abmahnung, ordentliche Kündi-

gung) behoben werden kann. 

(2) Für den weiteren Dienst kommt daneben nicht in Betracht, wer in seinem 

Verhalten die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und ihre Ord-

nungen grob missachtet oder sonst die Glaubwürdigkeit des kirchlichen Diens-

tes beeinträchtigt. 

 

§ 4 a 

Verfahren vor den staatlichen Arbeits- oder Sozialgerichten 

Kommt es im Zusammenhang mit der Anstellung, der Beendigung oder der 

Durchführung eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses zu einem Verfahren 

vor den staatlichen Arbeits- oder Sozialgerichten, kann die Aufsichtsbehörde 

die Bevollmächtigung zur Führung des Verfahrens verlangen. 
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§ 5 

Bildung und Aufgaben einer Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Für die Ordnung und Fortentwicklung der Arbeitsbedingungen der Ange-

stellten und Arbeiter im Haupt- und Nebenberuf sowie der nichtbeamteten 

Mitarbeiter in der Ausbildung wird für die Landeskirche eine Arbeitsrechtli-

che Kommission gebildet. 

(2) Die Kommission hat die Aufgabe, Regelungen zu erarbeiten, die den In-

halt, den Abschluß und die Beendigung von Dienstverhältnissen sowie die 

Vergütung und Entlohnung betreffen. Diese Regelungen werden in einer 

Dienstvertragsordnung zusammengefaßt. 

(3) Die Kommission wirkt  darüber hinaus bei sonstigen Regelungen von 

dienstrechtlicher Bedeutung mit, soweit die Dienstverhältnisse der in Absatz 1 

genannten Mitarbeiter unmittelbar berührt sind. 

 

§ 6 

Verbindlichkeit der dienstrechtlichen Regelungen  

Die Beschlüsse der Kommission nach § 5 Absatz 2 und die Entscheidungen 

des Schlichtungsausschusses nach § 18 sind verbindlich und wirken normativ. 

Insbesondere dürfen nur Dienstverträge abgeschlossen werden, die der 

Dienstvertragsordnung entsprechen. Anderslautende Vereinbarungen sind 

durch die geltenden zu ersetzen. 

 

ABSCHNITT II. 
Arbeitsrechtliche Kommission 

§ 7 

Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören an: 

a) sechs Vertreter der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, 

b) sechs Vertreter kirchlicher Körperschaften sowie anderer Träger kirchli-

cher Einrichtungen. 

(2) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen. 



Landeskirchliches MitarbeiterG 3.5.1 

Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 7 

(3) Mitglied der Kommission und Stellvertreter kann nur sein, wer zu kirchli-

chen Ämtern der Landeskirche wählbar ist. 

 

§ 8 

Vertreter der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 

(1) Die Vertreter der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst werden durch die Mit-

arbeitervereinigungen, in denen die in § 2 genannten Mitarbeiter zusammen-

geschlossen sind, entsandt. Die Anzahl der Vertreter, die von den einzelnen 

Vereinigungen entsandt werden, richten sich nach dem zahlenmäßigen Ver-

hältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in diesen Vereinigungen zusammen-

geschlossenen kirchlichen Mitarbeiter aus dem Bereich der Landeskirche. 

(2) Als Mitarbeitervereinigungen im Sinne dieses Kirchengesetzes gelten sol-

che Vereinigungen, die einen freien, organisierten, auf Dauer angelegten und 

vom Wechsel der Mitglieder unabhängigen Zusammenschluß kirchlicher Mit-

arbeiter bilden, deren Zweck insbesondere in der Wahrung und Förderung der 

beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer Mitglieder besteht. 

(3) Die von den einzelnen Vereinigungen zu entsendenden Vertreter müssen 

seit mindestens drei Jahren hauptberuflich im kirchlichen Dienst im Bereich 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens tätig sein. 

(4) Die Vereinigungen einigen sich auf die Zahl der von jeder einzelnen Ver-

einigung nach Absatz 1 zu entsendenden Vertreter. Kommt eine Einigung 

nicht zustande, entscheidet der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses auf-

grund der vorzulegenden Mitgliederlisten. 

 

§ 9 

Vertreter kirchlicher Körperschaften 

sowie anderer Träger kirchlicher Einrichtungen 

Für die kirchlichen Körperschaften sowie anderen Träger kirchlicher Einrich-

tungen entsendet das Landeskirchenamt die Vertreter und deren Stellvertreter. 

 

§ 10 

Amtsdauer 

(1) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihre Stellvertreter 

werden für die Dauer von sechs Jahren entsandt. Sie bleiben bis zur Bildung 

einer neuen Kommission im Amt. 
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(2) Eine erneute Entsendung der bisherigen Mitglieder und ihrer Stellvertreter 

ist möglich. 

(3) Die entsendenden Stellen können von ihnen entsandte Mitglieder oder 

Stellvertreter jederzeit abberufen. Sie sind abzuberufen, wenn die in § 7 Ab-

satz 3 vorgeschriebene Voraussetzung nicht vorlag oder entfallen ist. 

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird von der Stelle, die den Aus-

scheidenden benannt hat, für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied ent-

sandt; dasselbe gilt für Stellvertreter. Für ein ausgeschiedenes Mitglied tritt bis 

zur Neuentsendung der Stellvertreter stimmberechtigt ein. 

 

§ 11 

Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 

Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind in ihren Entscheidun-

gen unabhängig. Sie führen ihr Amt unentgeltlich und sind in dem für die 

Kommissionstätigkeit erforderlichen Umfang von der Arbeit ohne Minderung 

der Dienstbezüge oder des Erholungsurlaubs von ihren Anstellungsträgern 

freizustellen. Es besteht Anspruch auf Reisekosten nach den landeskirchlichen 

Bestimmungen. 

 

§ 12 

Schweigepflicht und Übergabe von Unterlagen 

(1) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission haben über die ihnen 

aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Kommission bekannt gewordenen Angele-

genheiten Stillschweigen zu bewahren, soweit sie ihrer Natur nach vertraulich 

oder von der Kommission für vertraulich erklärt worden sind. Dies gilt auch 

nach dem Ausscheiden aus der Kommission. 

(2) Die Schweigepflicht besteht auch für Personen, die zu einer Sitzung der 

Kommission hinzugezogen werden. Die Personen sind durch den Vorsitzen-

den über ihre Schweigepflicht zu belehren. 

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Kommission hat das Mitglied 

alle in seinem Besitz befindlichen Protokollabschriften und sonstigen Unterla-

gen, die es in seiner Eigenschaft als Mitglied der Kommission erhalten hat, 

dem Nachrückenden auszuhändigen. Bei Beendigung der Entsendungszeit 

händigen alle Mitglieder dem Vorsitzenden ihre Unterlagen aus. 
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§ 13 

Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission wird von dem bisherigen Vorsitzenden 

zu ihrer ersten Sitzung eingeladen und bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden 

geleitet. 

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission wählt aus ihrer Mitte für die Dauer ei-

nes Jahres einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der 

Vorsitzende ist im jährlichen Wechsel aus der Gruppe der als Vertreter der 

Mitarbeiter im kirchlichen Dienst entsandten Mitglieder bzw. aus der Gruppe 

der anderen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission zu wählen. Der 

stellvertretende Vorsitzende ist aus der jeweils anderen Gruppe zu wählen. 

(3) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission werden durch den Vor-

sitzenden nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung einberufen und gelei-

tet. Sitzungen müssen einberufen werden, wenn es von mindestens einem Drit-

tel der Mitglieder unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt wird. Die 

erforderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der Einladung zu versen-

den. Die Einladungsfrist beträgt mindestens 14 Tage. 

(4) Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Jedes Mitglied der Arbeits-

rechtlichen Kommission hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung zu be-

nennen, wenn es von mindestens einem Viertel der Mitglieder unterstützt 

wird. Über Gegenstände, die nicht ausdrücklich auf der Tagesordnung stehen, 

können Beschlüsse nur gefaßt werden, wenn alle Erschienenen mit der Be-

schlußfassung einverstanden sind. 

(5) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschlußfähig, wenn mindestens 

zwei Drittel ihrer Mitglieder, darunter mindestens je die Hälfte der Vertreter 

nach §§ 8 und 9 einschließlich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters, 

anwesend sind. 

(6) Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission bedürfen der Zustimmung 

der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder. Nimmt in Abwesenheit des Mit-

gliedes sein Stellvertreter an der Sitzung teil, ist er stimmberechtigt. 

(7) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Auf Antrag findet eine geheime Ab-

stimmung statt. Die Arbeitsrechtliche Kommission kann zu ihren Sitzungen 

sachkundige Berater hinzuziehen. 

(8) Über Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission ist eine Niederschrift 

zu fertigen. Diese ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeich-

nen. 
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(9) Für die Tätigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission ist am Sitz des Lan-

deskirchenamtes eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der für die Geschäftsfüh-

rung vom Landeskirchenamt zur Verfügung gestellte Mitarbeiter nimmt an 

den Sitzungen als Schriftführer ohne Stimmrecht teil. Zur Regelung weiterer 

Einzelheiten der Geschäftsführung kann sich die Arbeitsrechtliche Kommissi-

on eine Geschäftsordnung geben. 

(10) Die Kosten, die für die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 

durch deren Tätigkeit entstehen, werden von den entsendenden Stellen (§§ 8 

und 9) getragen. Die Kosten der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen 

Kommission trägt die Landeskirche. 

 

ABSCHNITT III. 
Verfahren der Dienstrechtsregelung 

§ 14 

Mitwirkung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission beschließt und ändert die Dienstver-

tragsordnung, welche die erforderlichen allgemeinen Bestimmungen über 

Dienstverträge zwischen den Anstellungsträgern und ihren privatrechtlich an-

gestellten Mitarbeitern enthält. (Vgl. § 5 Absatz 2) 

(2) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit wird die Arbeitsrechtliche Kommission 

aufgrund von Vorlagen des Landeskirchenamtes, einer der in der Kommission 

vertretenen Mitarbeitervereinigungen oder aufgrund eigenen Beschlusses tätig. 

Für die Vorlage durch Mitarbeitervereinigungen gilt § 15 Absatz 2 Satz 2 ent-

sprechend. In jedem Fall sind die jeweils anderen entsendenden Stellen von 

dem Beratungsgegenstand zu unterrichten. 

 

§ 15 

Verfahren bei dienstrechtlichen Regelungen (§ 5 Absatz 2) 

(1) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 5 Absatz 2 

werden dem Landeskirchenamt und den in der Kommission vertretenen Mit-

arbeitervereinigungen zugeleitet. Das Landeskirchenamt veröffentlicht die 

Beschlüsse, sofern keine Einwendungen nach den Absätzen 2 und 3 erhoben 

werden, im Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. 

(2) Die entsendenden Stellen haben das Recht, die nochmalige Beratung und 

Beschlußfassung der Kommission zu verlangen. Dieses Recht kann von einer 
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Stelle allein oder von mehreren entsendenden Stellen gemeinsam ausgeübt 

werden, sofern diese allein oder zusammen mindestens ein Viertel der gesetz-

lichen Mitglieder in die Kommission entsenden. Der Einspruch muss dem 

Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission mit schriftlicher Begrün-

dung binnen einer Ausschlußfrist von vier Wochen nach Zuleitung des Be-

schlusses zugehen. Dadurch wird das In-Kraft-Treten der betreffenden Rege-

lung ausgesetzt. Der Vorsitzende beruft unverzüglich eine Sitzung der Arbeits-

rechtlichen Kommission ein, die erneut darüber berät und beschließt. Der Be-

schluß wird den in Absatz 1 genannten Stellen mitgeteilt. 

(3) Gegen einen erneuten Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission in der-

selben Sache können die entsendenden Stellen den Schlichtungsausschuß an-

rufen. Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Wird der Schlichtungsaus-

schuß nicht angerufen, wird der Beschluß nach Ablauf der Frist veröffentlicht. 

(4) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission in einer Angelegenheit im 

Sinne von § 5 Abs. 2 ein Beschluß nicht zustande, so ist über diesen Gegen-

stand in einer weiteren Sitzung erneut zu beraten. Kommt auch in dieser Sit-

zung ein Beschluß nicht zustande, so kann ein Drittel der gesetzlichen Mit-

glieder der Arbeitsrechtlichen Kommission den Schlichtungsausschuß anru-

fen. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlußfrist von vier Wochen nach der 

mißlungenen Beschlußfassung einzureichen und schriftlich zu begründen. 

 

§ 16 

Zusammensetzung und Bildung des Schlichtungsausschusses 

(1) Zur Entscheidung in den Fällen des § 15 Absätze 3 und 4 wird ein Schlich-

tungsausschuß gebildet, der aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern be-

steht. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen. Die Mitglieder und 

ihre Stellvertreter müssen zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der 

Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar sein; sie dürfen nicht der Ar-

beitsrechtlichen Kommission als Mitglied oder Stellvertreter angehören. 

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder durch die Arbeitsrechtliche Kom-

mission gewählt. Kommt nach zwei Wahlgängen diese Mehrheit nicht zustan-

de, ist für den dritten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen 

Mitglieder ausreichend. 

(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen die Befähigung zum Rich-

teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben und dürfen weder haupt- 

noch nebenberuflich im kirchlichen Dienst stehen oder dem Leitungsorgan 
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einer kirchlichen Körperschaft oder eines anderen Trägers kirchlicher Einrich-

tungen angehören. Sie dürfen ferner nicht hauptberuflich oder nebenberuflich 

im Dienst einer Mitarbeitervereinigung stehen oder dem Leitungsorgan einer 

solchen Vereinigung angehören. 

(4) Die Beisitzer und ihre Stellvertreter sind von den entsendenden Stellen 

(§§ 8 und 9) zu bestellen, und zwar so, daß für die Mitarbeitervereinigungen 

und für die kirchlichen Körperschaften jeweils zwei Beisitzer entsandt werden. 

Sind mehrere Mitarbeitervereinigungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission 

vertreten, so einigen sie sich auf die Beisitzer und Stellvertreter. Kommt eine 

Einigung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Amtszeit des Schlich-

tungsausschusses nicht zustande, so entscheiden hierüber die der Arbeitsrecht-

lichen Kommission angehörenden Vertreter der Mitarbeiter. Die Beisitzer und 

ihre Stellvertreter müssen seit mindestens drei Jahren hauptberuflich im kirch-

lichen Dienst tätig sein. 

 

§ 17 

Amtsdauer des Schlichtungsausschusses 

und Rechtsstellung der Mitglieder  

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Schlichtungsausschusses und ihrer Stell-

vertreter beträgt sechs Jahre. Sie bleiben bis zur Bildung des neuen Schlich-

tungsausschusses im Amt. Paragraph 10 Absätze 2 und 4 gilt entsprechend. 

Das gleiche gilt, wenn ein Mitglied oder Stellvertreter ausscheidet, weil eine 

Voraussetzung der Mitgliedschaft nicht vorlag oder entfallen ist.  

(2) Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses sind in ihren Entscheidungen 

unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie handeln in Bindung an den 

Auftrag der Kirche und im Rahmen des geltenden Rechts. Der Vorsitzende 

und sein Stellvertreter werden vom Landesbischof, die Beisitzer vom Vorsit-

zenden des Schlichtungsausschusses durch Handschlag zur gewissenhaften 

Amtsführung verpflichtet. Paragraph 12 gilt entsprechend. Die Mitglieder des 

Schlichtungsausschusses üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten 

Reisekostenvergütung nach den landeskirchlichen Bestimmungen. Der Vorsit-

zende und sein Stellvertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung, die vom 

Landeskirchenamt allgemein festgelegt wird. 
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§ 18 

Verfahren und Geschäftsführung des Schlichtungsausschusses 

(1) Der Schlichtungsausschuß hat die allgemeinen Grundsätze des gerichtli-

chen Verfahrens zu beachten. Er kann Einzelheiten in einer Geschäftsordnung 

regeln. 

(2) Der Schlichtungsausschuß ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder anwe-

send sind. Er beschließt mit Stimmenmehrheit in geheimer Beratung. Stimm-

enthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Der Schlichtungsausschuß soll sich um eine gütliche Einigung bemühen. 

Bei der Anrufung nach § 15 Absatz 4 unterbreitet er nach Anhörung der in der 

Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Gruppen einen Einigungsvor-

schlag. Wird dieser in einer darauf folgenden Sitzung der Arbeitsrechtlichen 

Kommission nicht angenommen, entscheidet der Schlichtungsausschuß end-

gültig. 

(4) Wird der Schlichtungsausschuß nach § 15 Absatz 3 angerufen, so gibt er 

den nach § 15 Absatz 2 zum Einspruch berechtigten Stellen Gelegenheit zur 

Stellungnahme und erörtert auf deren Wunsch die Einwendungen mit ihnen. 

Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, entscheidet der Schlichtungs-

ausschuß endgültig. 

(5) Eine Entscheidung soll innerhalb von drei Monaten getroffen werden. Der 

Wortlaut der Beschlüsse ist in eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem 

Vorsitzenden zu unterschreiben ist. Darin ist auch der Zeitpunkt des In-Kraft-

Tretens der Regelungen zu bestimmen. Die Beschlüsse werden dem Landes-

kirchenamt und den in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Mitar-

beitervereinigungen zugeleitet und vom Landeskirchenamt im Amtsblatt ver-

öffentlicht. 

(6) Die Kosten der Arbeit des Schlichtungsausschusses werden von der Lan-

deskirche getragen. 

 

ABSCHNITT IV. 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 19 

Nachprüfung der Mitgliedschaft 

(1) Bestehen Bedenken, ob bei einem Mitglied die Voraussetzungen für die 

Mitgliedschaft vorliegen, so entscheidet bei Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen 
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Kommission der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses, bei Mitgliedern 

des Schlichtungsausschusses die Kirchenleitung. 

(2) Ist der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses noch nicht gewählt, so 

entscheidet auch für die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission die 

Kirchenleitung. 

 

§ 20 

Wahrung des Haushaltsrechtes 

(1) Das Landeskirchenamt kann, wenn die sachgerechte Erfüllung notwendi-

ger kirchlicher Aufgaben wegen der finanziellen Folgen einer dienstrechtli-

chen Regelung ernsthaft gefährdet wird, die von der Arbeitsrechtlichen Kom-

mission oder vom Schlichtungsausschuß beschlossene Regelung innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des Beschlusses der Landessynode 

mit der Bitte um Überprüfung zuleiten. Die Landessynode kann in Wahrneh-

mung ihrer Verantwortung für den Haushalt der Landeskirche die überprüfte 

Regelung mit verfassungsändernder Mehrheit aufheben und durch eine eigene 

Regelung ersetzen, soweit dies aufgrund der Aufhebung erforderlich ist. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Regelungen, die gemäß § 2 Absatz 2 für das Diako-

nische Werk der Landeskirche Geltung erlangen. 

 

§ 21 

Beginn der Amtszeit 

(1) Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission beginnt vier Mona-

te nach dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes. Stichtag für die Feststel-

lung der Zahl der Mitglieder, die eine Vereinigung in die Arbeitsrechtliche 

Kommission entsendet (vgl. § 8), ist der Tag, der zwei Monate vor dem Be-

ginn der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission liegt. 

(2) Wird zur Bildung der Arbeitsrechtlichen Kommission eine Entscheidung 

nach § 8 Absatz 4 Satz 2 notwendig und ist der Vorsitzende des Schlichtungs-

ausschusses noch nicht gewählt, so entscheidet die Kirchenleitung. 

(3) Zu ihrer ersten Sitzung wird die Arbeitsrechtliche Kommission vom Präsi-

denten des Landeskirchenamtes einberufen, der die Sitzung bis zur Wahl des 

Vorsitzenden leitet. 

(4) Der Schlichtungsausschuß ist unmittelbar nach Beginn der Amtszeit der 

erstmals gebildeten Arbeitsrechtlichen Kommission zu bilden; die Amtszeit 

verlängert sich jedoch über die Frist nach § 17 hinaus um die Zeit, um die der 
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Schlichtungsausschuß früher als ein Jahr nach Beginn der Amtszeit der Ar-

beitsrechtlichen Kommission gebildet worden ist. 

 

§ 22 

Änderung des geltenden landeskirchlichen Dienstrechts 

Das bisher geltende landeskirchliche Dienstrecht bleibt in Kraft, soweit nicht 

durch dieses Kirchengesetz oder im Vollzug dieses Kirchengesetzes etwas 

anderes bestimmt wird. 

 

§ 23 

Ausführungsbestimmungen 

Erforderliche Ausführungsbestimmungen erläßt das Landeskirchenamt. 

 

§ 24 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am l. Mai 1991 in Kraft. 

 

_________________________ 

 


